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Verordnung 
über die Stiftung der „Friedrich-Wolf-Medaille“

vom 5. Februar 1988

§ 1

Zur Würdigung besonderer. Leistungen bei der Gesund
heitsaufklärung und -erziehung der Bevölkerung sowie der 
Verbesserung des vorbeugenden Gesundheitsschutzes der 
Bürger wird die „Friedrich-Wolf-Medaille“ gestiftet.

§ 2

Einzelheiten der Verleihung werden durch die Ordnung 
über die Verleihung geregelt (Anlage).

§3

Diese Verordnung tritt am 15. März 1988 in Kraft.

Berlin, den 5. Februar 1988

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. S t o p h .  '
Vorsitzender

Anlage
zu vorstehender Verordnung 

Ordnung
über die Verleihung der „Friedrich-Wolf-Medaille“

§ 1

Die „Friedrich-Wolf-Medaille“ (nachfolgend Medaille ge
nannt) kann verliehen werden für besondere Leistungen bei 
der

— Gesundheitsaufklärung und -erziehung der Bevölkerung;

— Verbesserung des vorbeugenden Gesundheitsschutzes der 
Bürger;

— Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf den 
Gebieten der Gesundheilsaufklärung und des vorbeugen
den Gesundheitsschutzes.

§ 2

(1) Die Medaille wird an Einzelpersonen und Kollektive 
bis zu 10 Mitgliedern verliehen.

(2) Die Medaille kann nur einmal verliehen werden.
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